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Amtsblatt 
Herausgeber:  Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, Tel. 09521 27-0 

  
 

Nr. 8 Haßfurt, 12.03.2021 74. Jahrgang 
 

Öffnungszeiten: Landratsamt Haßberge in Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr  - 12:30 Uhr 
Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  
Montag und Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Ebern 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

Sprechstunden des Landrats: nach Vorankündigung in der Presse oder auf Anfrage 

 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

 
 

 

 
 

 

I n h a l t :  

Teil I: 
 

Veröffentlichungen des Landratsamtes/Landkreises und seiner Einrichtun-
gen einschl. der Unternehmen und Verbände 

 

 Bekanntmachung zur Inzidenzeinstufung der Schu-
len, Kindertageseinrichtungen usw. für die 11. KW 

 
S. 24-25 

 Verlängerung der Frist für den Ablauf von Gaststät-
tenerlaubnissen 

 
S. 25 

 
 

Teil II: 
 

Veröffentlichungen der kreisangehörigen VGem/Städte/Märkte/ 
Gemeinden sowie der Schul- und Versorgungsverbände 

 

 HH-Satzung Verwaltungsgemeinschaft Ebern S. 26 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Teil  I 

 

Bekanntmachung 
des Landratsamts Haßberge 

zur Inzidenzeinstufung der Schulen, Kindertages-
einrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferien-

betreuungen und organisierten Spielgruppen  
für die KW 11 vom 12.03.2021 

 
 
Auf Grund von § 18 Absatz 1 Satz 4, Satz 5 und § 19 Absatz 1 
Satz 3 der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung (12. BayIfSMV) vom 5. März 2021 (BayMBl. 
Nr. 171, BayRS 2126-1-16-G) erlässt das Landratsamt Haß-
berge als zuständige Kreisverwaltungsbehörde folgende  
 

Bekanntmachung 
 

1) Das Landratsamt Haßberge gibt ortsüblich bekannt, dass 
der nach § 28a Absatz 3 Satz 12 IfSG bestimmte Inzidenz-
wert von 50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen 
am 12.03.2021 (RKI 42,7, Stand 0:00 Uhr) nicht über-
schritten ist. 

http://www.hassberge.lan/images/a/ad/Neues_Logo_LRA_CMYK.jpg
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2) In Landkreisen, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 50 
nicht überschritten wird, finden folgende Regelungen 
Anwendung: 

 

a) Schulen (vgl. § 18 Absatz 1 Satz 3 Nr. 3 der 
12. BayIfSMV) 

 

-  In den Klassen der Grundschulstufe findet Prä-
senzunterricht und 

-  an allen übrigen Schularten und Jahrgangsstu-
fen findet Präsenzunterricht, soweit dabei der 
Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und 
zuverlässig eingehalten werden kann, oder 
Wechselunterricht statt. 

 

b) Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestel-
len, Ferienbetreuung und organisierte  Spielgruppen 
(vgl. § 19 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 der 12. BayIfSMV) 
 

- Die Einrichtungen dürfen öffnen. 
 

3) Die Inzidenzeinstufung gilt für Schulen, Kindertagesein-
richtungen, Kindertagespflegestellen, Ferienbetreuun-
gen und organisierten  Spielgruppen in der Kalenderwo-
che 11 (15.03.2021 - 21.03.2021). 

 
 

Hinweis: 
 

Abweichend von § 3 der 12. BayIfSMV bestimmt die zustän-
dige Kreisverwaltungsbehörde durch amtliche Bekanntma-
chung jeweils am Freitag jeder Woche die für den betreffen-
den Landkreis oder die kreisfreie Stadt maßgebliche Inziden-
zeinstufung für die Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kin-
dertagespflegestellen, Ferienbetreuungen und organisierten  
Spielgruppen nach dem jeweils aktuellen Stand der Veröf-
fentlichung des Robert Koch-Instituts. Die für den Inzidenzbe-
reich maßgebliche Regelung gilt dann für den betreffenden 
Landkreis oder die kreisfreie Stadt jeweils für die Dauer der 
darauffolgenden Kalenderwoche von Montag bis zum Ablauf 
des folgenden Sonntags. 
 
 

Haßfurt, 12.03.2021 
Landratsamt Haßberge 
 
 

Michael Ziegler 
Stellvertreter des Landrats 
 
 

 
 

Verlängerung der Frist für den Ablauf von Gast-
stättenerlaubnissen (§ 8 Satz 2 GastG) 

vom 12. März 2021 
 
 

Das Landratsamt Haßberge erlässt auf der Grundlage von § 8 
Satz 2 des Gaststättengesetzes (GastG) folgende 
 

Allgemeinverfügung 

1. Die Erlöschensfrist für Gaststättenerlaubnisse (§ 2 Ab-

satz 1 GastG) nach § 8 Satz 2 GastG wird bis zum 31. Au-

gust 2022 verlängert. 

2. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag ihrer Bekannt-

machung in Kraft und ist sofort vollziehbar. 

Begründung 

Durch das fortdauernde Infektionsgeschehen der SARS-CoV-
2-Pandemie unterliegt die Ausübung des Gaststättengewer-
bes seit etwa einem Jahr zum Teil erheblichen Einschränkun-
gen. Einige besonders betroffene Gewerbebetriebe (z. B. Dis-
kotheken, Bars) können im Freistaat Bayern bereits seit dem 
16.03.2020 bis heute dauerhaft nicht oder nur in sehr einge-
schränktem Umfang öffnen. Infolge dessen droht den Erlaub-
nisinhaber nach Ablauf eines Jahres gemäß § 8 Satz 2 GastG 
das Erlöschen ihrer Erlaubnis. Eine Verlängerung der Erlös-
chensfrist bedarf neben Beantragung des Erlaubnisinhabers 
eines „wichtigen Grundes“. Dies ist bei den staatlichen 
Corona-Maßnahmen anzunehmen, da es sich um hoheitliche 
Maßnahmen ohne Verschulden der Betroffenen handelt.  
 
Um die Betroffenen und die Verwaltung zu entlasten, wird 
der Ablauf der Erlöschensfrist bis zum 31. August 2022 ver-
längert. Ein Fristverlängerungsantrag wird daher erst wieder 
erforderlich, wenn der Erlaubnisinhaber nicht bis zum 31. Au-
gust 2022 den Betrieb begonnen oder ausgeübt hat. 
 
 

RECHTSBEHELFSBELEHRUNG 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
Bayer. Verwaltungsgericht Würzburg, Burkarderstr. 26, 
97082 Würzburg (oder: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg) 
schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen1 Form. Die Klage muss den 
Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Allge-
meinverfügung soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage 
und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung  
oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkun-
gen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung 
von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetprä-
senz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Ver-
waltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig. 

 
 

Haßfurt, 12.03.2021 
Landratsamt Haßberge 
 
 

Michael Ziegler 
Stellvertreter des Landrats 
 
 

 
 

http://www.vgh.bayern.de/
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Teil  II 

 
 
Nr. I/2 - 941/1-8 
 
Vollzug der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern, des 
Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit sowie der 
Verwaltungsgemeinschaftsordnung 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

I. 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g  
der Verwaltungsgemeinschaft Ebern 

(Landkreis Haßberge) 
für das Haushaltsjahr 2021 

 
Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 40 
Abs. 1, Art. 41 und 42 KommZG sowie der Art. 63 ff. der Ge-
meindeordnung (GO) erlässt die Verwaltungsgemeinschaft 
Ebern folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit   2.521.638,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit     100.000,00 € 
 
ab. 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
(1) Verwaltungsumlage 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Fi-
nanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Aus-
gaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haus-
haltsjahr 2021 auf 1.840.250,00 € festgesetzt und 
nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mit-
gliedsgemeinden bemessen. 

 
 
2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird 

die maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand 
vom 30.06.2019 auf 10.339 Einwohner festgesetzt. 

 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 

177,99 € festgesetzt. Die Verwaltungsumlage wird 
von den Mitgliedsgemeinden in monatlichen Teilbe-
trägen erhoben. 

 
(2) Investitionsumlage 
 

Eine Investitionsumlage wird für das Haushaltsjahr 2021 
nicht festgesetzt. 

 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
50.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
Ebern, 19.02.2021 
Verwaltungsgemeinschaft Ebern 
 
J. Hennemann, Gemeinschaftsvorsitzender 
 
 

II. 
 
Die von der Gemeinschaftsversammlung am 28.01.2021 er-
lassene Haushaltssatzung für das Jahr 2021 hat das Landrats-
amt Haßberge mit Schreiben vom 15.02.2021 rechtsaufsicht-
lich gewürdigt. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile. 
 

Gleichzeitig mit dieser Bekanntmachung ist die Haushaltssat-
zung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekannt-
machung einer Haushaltssatzung (entweder in Papier und/ 
oder elektronisch) in der Verwaltungsgemeinschaft Ebern, 
Rittergasse 3, Zi-Nr. 28, 96106 Ebern, öffentlich zugänglich zu 
machen. 
 
Haßfurt, 22.02.2021 
Landratsamt Haßberge 
 
 

Schor 
 
 

 

Landratsamt Haßberge 
Wilhelm Schneider 

Landrat 

 

 
 
 


